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Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, ab dem neuen Schuljahr die Maria-Sybilla-Merian-Schule und somit 

Ihre Kinder in der Betreuung und im Ganztag mit unserem Essen beliefern zu können.  

Für die, die uns noch nicht kennen, wollen wir uns kurz vorstellen… 

Wir, das bin ich Matthias Bürgel, gelernter Koch und habe in verschiedenen Hotels in 

Frankfurt meine Berufserfahrung sammeln können. Zusammen mit meiner Frau, Eva 

Bürgel, haben wir uns 2016 selbstständig gemacht. Anfangs mit einem Food Truck und 

mittlerweile mit einem eigenem EU Zertifizierten Betriebsrestaurant und angestellten 

Köchen. 

Wir kochen ehrlich! Wir haben ausgebildete Köche, die ihr Handwerk verstehen und 

von Grund auf gelernt haben. Unser Essen überzeugt durch Frische und Geschmack, 

bei uns finden Sie keine Geschmacksverstärker oder zugesetzte Zusatzstoffe. 

Wir kaufen regional und saisonal, mit unseren Partnern bringen wir die Frische zu 

Ihren Kindern auf den Teller. 

Wir verarbeiten nur Waren aus Nachhaltiger Zucht und kontrolliertem Anbau, und 

verwenden so viel wie möglich Bio-Produkte aus der Region. 

Unser Fleisch stammt aus artgerechter Haltung ohne Genfutter, Antibiotika und 

Wachstumshormonen. Wir handeln verantwortungsbewusst und schonen unsere 

Ressourcen und versuchen weitestgehend, auch beim Einkauf auf Plastik zu 

verzichten. 
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Einzelvertrag über die Essensversorgung  

Das Mittagessen umfasst ein warmes Mittagessen und eine Nachspeise gemäß dem 

laufenden Speiseplan. Bitte beachten Sie, dass sich der Speiseplan kurzfristig auf 

Grund von Mängeln in der Qualität oder ausfällen von Waren ändern kann. Das 

Mittagessen wird wie gewohnt von der Betreuungseinrichtung ausgegeben. Wenn Sie 

Fragen zu Allergien oder sonstigem haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Hierzu können Sie uns via E-Mail unter eva@lunchwerk.de kontaktieren. 

 

1 Essen pro Woche   17,00 € / Monat 

2 Essen pro Woche  34,00 € / Monat 

3 Essen pro Woche  51,00 € / Monat 

4 Essen pro Woche   68,00 € / Monat 

5 Essen pro Woche  85,00 € / Monat 

 

Mit der Anmeldung stimmen Sie den schulspezifischen Bedingungen auf den 

nachfolgenden Seiten zu. 
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Hiermit melde ich 

meinen Sohn/ meine Tochter:  

Klasse: 

ab dem     zum Mittagessen an. 

 

Unsere Rechnungsanschrift: 

Name: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

E-Mail: 

Telefon: 

(alle Felder sind Pflichtangaben) 

Information zum Mittagsverpflegung: (Diese gilt nur wenn wieder entsprechende 

Vorkehrungen auf Grund erneuter Coronaregelungen aufgenommen werden müssen)  

Da wir auf Grund der aktuellen Situation und den damit einher gehenden 

Hygienemaßnahmen das Mittagessen der Schüler im Ganztag leider einzeln verpacken 

müssen, und dadurch Mehrkosten in Form von Verpackung, Personal und 

Hygienestandarts entstehen, müssen wir hier auf Dessert und Salat leider verzichten. 

Sobald alle Kinder wieder zusammen in der Betreuung essen können und die 

Verpackung somit wegfällt, können wir auch wieder allen Kindern wieder ein Dessert 

oder Salat anbieten. 
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Buchbare Module für den Ganztag:  

Sie können für Ihr Kind, wenn es in den Ganztag geht, an 1,2,3,4 oder an 5 Tagen die 

Verpflegung buchen. 

Bitte kreuzen Sie hier an, an in welchem Modul ihr Kind Mittagessen möchte: 

Montag bis Donnerstag  

 Montag bis Freitag 

 

 

Der Preis pro Essen, inklusive eines Desserts beträgt 5,00 € pro Tag. 

 

Ort Datum: ___________________________ 

 

Unterschrift: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonderheiten wie Allergien, Unverträglichkeiten o.ä.: 
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Schulspezifische 

Vertragsbedingungen  

 

§ 1 Geltungsbereich 

Nachstehend informieren wir Sie über 

unsere Vertragsbedingungen, die bei 

Abschluss einer verbindlichen 

Anmeldung zum Mittagessen gelten. 

Durch die Anmeldung erkennen Sie die 

hierfür geltenden Vertragsbedingungen 

an und erklären sich mit diesen 

einverstanden. 

 

 

§ 2 Angebot, Vertragsabschluss 

Das Lunchwerk liefert Speisen, gemäß 

der jeweils gültigen und wöchentlich 

wechselnden Speisekarte. Der aktuelle 

Speiseplan wird der Betreuung zur 

Verfügung gestellt. Der Vertrag wird 

grundsätzlich für ein Schuljahr 

geschlossen. 

 

 

 

 

Der Vertag ist auf die dauerhafte 

Verpflegung der schulischen Betreuung 

ausgerichtet und sieht eine regelmäßige 

Teilnahme Ihres Kindes an der 

Mittagsverpflegung vor. 

 

1. Essensbestellung 

Sie bestellen im gewählten Zeitraum 

das Mittagessen für Ihr Kind. Eine 

verbindliche Essensbestellung ist 

erst dann zustande gekommen, 

wenn uns die schriftliche 

Zustimmung für das SEPA- 

Lastschriftmandat vorliegt. 

2. Essensbestellung ändern 

Eine Veränderung der 

Teilnahmetage während eines 

Schuljahres ist mit Begründung 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

3. Menüauswahl 
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Auf dem Speiseplan stehen täglich 

wechselnde Menüs, bestehend aus 

Vollkost und vegetarische Menüs. 

Für unsere Fleischgerichte 

verwenden wir kein 

Schweinefleisch. Ein Menü für 

Kinder mit Laktoseintoleranz 

können wir ohne Aufpreis anbieten. 

Bei sonstigen Lebensmittelallergien 

und Unverträglichkeiten setzten Sie 

sich bitte mit uns in Verbindung. 

 

§ 3 Produkt und Preis 

1. Dieser Vertrag umfasst 

ausschließlich die Lieferung und 

Abrechnung der Speisen, die 

Essensausgabe erfolgt über die 

Schulbetreuung. Alle Preise 

verstehen sich inklusive 7% 

MwSt. 

2. Der Preis für die Speisen richtet 

sich nach dem Vertrag mit 

Lunchwerk und wird wie folgt 

berechnet: 

 

 

 

 

 

Der Essenspreis liegt bei 5,00 € 

pro Tag und Kind, der Einzug 

erfolgt nach Abschluss eines 

Monats am Ende des jeweiligen 

Monats 

 

3. Das Lunchwerk stellt die 

Speisen in der Ausführung her, 

wie sie in der Speisekarte 

beschrieben werden. 

4. Abweichungen vom Speiseplan 

können auf Grund von fehlender 

oder mangelhafter Waren 

kurzfristig vorkommen. 

 

§ 4 Zahlung 

 

Sie erteilen dem Lunchwerk 

einmalig ein SEPA-

Lastschriftmandat. Das Mandat 

liegt bei und kann gerne per E-

Mail an eva@lunchwerk.de  

oder Post an uns gesendet 

werden.  

 

Mittels des SEPA-Mandats 

ziehen wir die monatlichen 

Beträge ein.  

 

 

 

Im Falle eines Zahlungsverzuges 

ist das Lunchwerk dazu 

mailto:info@lunchwerk.de
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berechtigt Verzugszinsen in 

Höhe von 5 Prozent zu 

berechnen oder den Vertrag zu 

kündigen. 

 

§5 Lieferung 

 

Das Lunchwerk liefert 

Wochentags gemäß der 

Absprache mit der 

Bertreuungseinrichtung. 

Zwischen Weihnachten und 

Neujahr und während der Ferien 

werden keine Bestellungen 

angenommen. Je nach 

Vereinbarung mit der Schule 

kann die Lieferung während des 

Ferienprogramms stattfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6 Geltungsdauer, Kündigung 

und Abwesenheit 

 

1. Der Vertrag wird für ein 

Schulhalbjahr geschlossen 

und verlängert sich 

automatisch, wenn Sie nicht 

schriftlich 4 Wochen vor 

Ablauf des Vertrages 

kündigen. Mit einer Frist von 

4 Wochen zum Beginn des 

neues Schulhalbjahres kann 

eine Kündigung in 

schriftlicher Form erfolgen. 

 

2. Die Kündigung aus 

wichtigem Grund wie 

Umzug, bleibt davon 

unberührt. 

3. Sollte eine längere 

Abwesenheit vorliegen, kann 

der Vertrag über diesen 

Zeitraum ausgesetzt werden. 

Dieses sollte über ein Attest 

belegt sein. 
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§7 Mängel und Haftung 

1. Bei berechtigten Mängeln 

steht dem Lunchwerk nach 

Ihrer Wahl das Recht der 

Nachlieferung oder 

Nachbesserung zu. Wenn 

eine Ersatzlieferung nicht 

möglich ist, gewährt das 

Lunchwerk einen 

angemessenen Preisnachlass 

auf den entsprechenden Tag. 

Ein Rücktritt insofern ist 

ausgeschlossen. 

 

2. Beanstandungen wegen 

offensichtlicher Mängel 

müssen unverzüglich (nach 

Möglichkeit vor Ort) nach 

Erhalt der Leistung 

schriftlich und spezifiziert 

angemerkt werden. 

Andernfalls gilt die Leistung 

des Verbrauchers als 

akzeptiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Das Lunchwerk hat dafür 

Sorge zu tragen, dass die 

anzuliefernden Waren mit 

größter Sorgfalt und 

vorschriftsmäßig transportiert 

werden. Der sachgemäße 

Umgang mit den 

Lebensmitteln 

(angemessenen Temperatur, 

ordnungsgemäße Hygiene) 

ist vom Lunchwerk sicher zu 

stellen. 

 

 

§8 Schlussbestimmungen 

 

1. Ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle 

Verbindlichkeiten aus diesem 

Vertrag ist Friedberg, soweit 

nicht ein ausschließlicher 

gesetzlicher Gerichtstand 

besteht. 

2. Sollten einzelne 

Bestimmungen dieser 

Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen 

unwirksam werden, so 

berührt dies deren 

Wirksamkeit im Übrigen 
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nicht. Die unwirksamen 

Bestimmungen werden durch 

Regelungen, die dem 

wirtschaftlichen Zweck und 

dem tatsächlichen Willen der 

Partei am nächsten kommen, 

ersetzt. 

3. Widersprechen sich Klauseln 

der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der 

Firma Lunchwerk, erkennt 

der Kunde ausdrücklich die 

alleinige Geltung der 

vorliegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen an. 

Sie gelten für die Dauer der 

gesamten 

Geschäftsbeziehung 

zwischen dem Lunchwerk 

und dem Vertragsnehmer.  

 

 

Ort Datum: ___________________________ 

 

Unterschrift: __________________________ 

 

 

 

 

 


